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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Stadt Idar-Oberstein beabsichtigt im 
Stadtteil Oberstein, im Bereich der Hohlstra-
ße 12, auf dem Gebiet der ehemaligen 
Hohl-Kaserne, die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für eine Wiedernutzbarma-
chung des Geländes zu schaffen. 

Die ortsbildprägenden, seit 2003 
leerstehenden Gebäude der Hohlkaserne 
sollen revitalisiert und ergänzt werden. Ge-
plant sind neben Wohnnutzung auch Gast-
ronomie. Weitere Gewerbeeinheiten und 
Dienstleister sind denkbar. Erschlossen wird 
das Gebiet über die Hohlstraße 12, die Zu-
fahrt ist mit der angrenzenden Fernleitungs-
Betriebsgesellschaft mbH vertraglich gesi-
chert.

Für die geplanten Nutzungen werden aus-
reichend Stellplätze nachgewiesen, die voll-
ständig als oberirdische Stellplätze inner-
halb des Gebietes organisiert werden.

Der bestehende Baumbestand soll, sofern 
es die Planung zulässt, erhalten und plane-
risch gesichert werden. Die größere Grün-
fläche randlich bleibt erhalten

Die zu überplanende Fläche hat eine Größe 
von ca. 1,2 ha. 

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit für die Planung nach § 34 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile). Danach ist die Planung nicht realisie-
rungsfähig. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit des Plan-
vorhabens bedarf es daher der Aufstellung 
eines Bebauungsplanes.

Die Stadt Idar-Oberstein hat daher nach § 1 
Abs.  3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. O 46 „Revitalisie-
rung Hohl-Kaserne“ beschlossen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
können der Planzeichnung des Bebauungs-
planes entnommen werden. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplans und 
der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Zum Bebauungsplan wird ein siedlungs-
wasserwirtschaftlicher Planungsbeitrag (In-
genieurbüro Petry, Beratende Ingenieure, Im 
Sauergraben 7, 55743 Idar-Oberstein) und 
ein schalltechnisches Gutachten (GSB 
Schalltechnisches Beratungsbüro GbR, Kas-
tanienweg 24, 66625 Nohfelden) erstellt. 
Die zentralen Erkenntnisse wurden in die 
Bebauungsplanunterlagen aufgenommen. 
Aus gutachterlicher Sicht wird das Vorha-
ben unter Beachtung der Vorgaben aus den 
Gutachten als umsetzbar eingestuft.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der Innenent- 
wicklung (Nachverdichtung zur Wiedernutz-
barmachung im Innenbereich). Mit dem Ge-
setz zur Erleichterung von Planungsvorha-
ben für die Innenent wicklung der Städte 
vom 21. Dezember 2006, das mit der No-
vellierung des Baugesetzbuches am 1. Ja-
nuar 2007 in Kraft trat, fällt die seit Juli 
2004 vorgesehene förmliche Umweltprü-
fung bei Bebauungsplänen der Größenord-
nung bis zu 20.000 m2 weg. Dies trifft für 
den vorliegenden Bebauungsplan zu, da 
das Plangebiet lediglich eine Fläche von ca. 
12.000 m2 in Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Um-
weltbelange vorliegen. Eine Untersuchung 
der naturschutzrechtlichen Belange kam zu 
dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte für 
derartige Beeinträchtigungen bestehen. Der 
an § 50 BImSchG anknüpfende Ausschluss-
grund in § 13a BauGB betrifft die von Stör-
fallbereichen ausgehenden möglichen Aus-
wirkungen bei einem schweren Unfall. Die-
ser ist hier nicht gegeben.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind 
und der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Idar-
Oberstein stellt für das Plangebiet überwie-
gend eine gewerbliche Baufläche, sowie 
untergeordnet eine Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung „Bundeseigene Lie-
genschaft“ dar. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes ist somit nicht aus dem 
Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 
BauGB entwickelt. Der Flächennutzungs-
plan wird daher im Wege der Berichtigung 
gem. § 13a BauGB Abs. 2 Nr. 2 BauGB an-
gepasst.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Das Plangebiet befindet sich „Auf der 
Hohl“ von Oberstein, auf dem ehemaligen 
Gelände der Hohl-Kaserne, entlang der 
Hohlstraße. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt: 

• Im Norden und Südwesten durch Ver-
kehrsflächen und Wohnbebauung der 
Hohlstraße, 

• im Osten und Südosten durch das Be-
triebsgelände der Fernleitungs-Be-
triebsgesellschaft mbH (Hochsicher-
heitsbereich)

• im Westen und Nordwesten durch die 
Verkehrsfläche der Hohlstraße, sowie 
die dahinter liegenden Gehölzstruktu-
ren. 

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet ist überwiegend versiegelt, 
teilweise bebaut, vereinzelt geprägt durch 
ortsbildprägende Bäume, sowie im Nord-
westen umrahmt von Gehölzstrukturen. 

Die Umgebung wird im Norden und Süd-
westen von den Verkehrsflächen und der 
Wohnbebauung entlang der Hohlstraße do-
miniert, wenngleich dies durch die steil ab-
fallende Höhenlage kaum für die Bestands-
bebauung ins Gewicht fällt. Im Osten und 
Südosten grenzt das Areal an das Betriebs-
gelände der Fernleitungs-Betriebsgesell-
schaft mbH, teilweise ein Hochsicherheits-
bereich, über deren Zufahrt die Erschlie-
ßung erfolgt. Unmittelbar dahinter befindet 
sich der „Gewerbepark Hilden“ mit einer 
Immobilienagentur. Im Westen und Nord-
westen liegt die Verkehrsfläche der Hohl-
straße, hinter der sich dicht bewachsene 
Gehölzstrukturen erstrecken, die durch die 
Topografie den Blick auf die Tallage freige-
ben.

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich vollständig im privaten Eigentum. 

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet fällt randlich extrem steil 
von Süden zur Bahnstrecke 3511 Bingen - 
Saarbrücken im Nordwesten ab (bis zu ca. 
50 m). Gleichwohl bezieht sich diese topo-
grafische Ausprägung nur auf den Norden 
und äußerten Westen des Gebietes, da die 
Bestandsbebauung auf einem überwiegend 
flachen Plateau liegt.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

PLANGEBIETPLANGEBIET

Orthofoto mit Geltungsbereich (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024); 
Bearbeitung: Kernplan

Lage im Raum mit Abgrenzung des Geltungsbereiches; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024); Bearbei-
tung: Kernplan
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Es ist somit nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topografie in irgendeiner Weise auf 
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
(insbesondere Festsetzung des Baufensters) 
auswirken wird. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist bereits über die Straße 
„Hohlstraße“ erschlossen. Die nachgenutz-
te und aufgestockte Bebauung wird über 
die Hohlstraße 12 erschlossen, die Zufahrt 
ist mit der angrenzenden Fernleitungs-Be-
triebsgesellschaft mbH vertraglich gesi-
chert.

Im weiteren Verlauf der „Hohlstraße“ ist 
das Plangebiet an das überörtliche Ver-
kehrsnetz (B 41) angebunden.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die südlich des Plangebietes, in einer Entfer-
nung von ca. 400 m, befindliche Bushalte-
stelle „Finsterheck/ Hohl, Jugendherberge“. 
Die Stadtbuslinie 805 verbindet den Stadt-
teil Oberstein mit dem Bahnhof und 
Stadtzentrum Idar-Oberstein. 

Ver- und Entsorgung

Die erforderliche Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits grundsätzlich innerhalb des 
Plangebiets vorhanden. 

Die Beseitigung des Niederschlagswassers 
hat unter Berücksichtigung der §§ 5 und 55 
WHG und des § 13 Abs. 2 LWG zu erfolgen.

Es liegt ein Entwässerungskonzept des In-
genieurbüro Petry, Beratende Ingenieure, Im 
Sauergraben 7, 55743 Idar-Oberstein vor.

Die Ortslage wird im Mischwassersystem 
entwässert. Das Plangebiet ist ebenfalls an 
dieses Mischwassersystem angeschlossen, 
und es ist kein unmittelbarer Ausbau des 
Trennsystem vorgesehen. Dennoch ist eine 
getrennte Erfassung der Abwassermengen 
im Plangebiet erforderlich, um den pla-
nungstechnischen und wasserwirtschaftli-
chen Vorgaben gerecht zu werden. Dies be-
trifft nicht nur die Gebäudebereiche, son-
dern auch stark versiegelte und überbaute 
Flächen. Maßnahmen wie Dachbegrünun-
gen können bis zu 70% des Regenabflusses 
speichern und dessen Stoffbelastung redu-
zieren.

Für eine naturverträgliche Regenwasserbe-
wirtschaftung sind im Rahmen der Detail-
planung verschiedene Möglichkeiten vorzu-

sehen, darunter die Schaffung zentraler und 
dezentraler Retentions- und Rückhalteflä-
chen, Dachbegrünungen, Entsiegelung von 
Innenhofbereichen, die Errichtung versicke-
rungsfähiger Stellplatzflächen, das Auffan-
gen überschüssiger Niederschlagsmengen 
der Dachbegrünung in Mulden-Rigolen-An-
lagen, gerade im nördlichen Bereich zur an-
stehenden Böschung und die Nutzung von 
Regenwasser durch Speicherzisternen.

Die Regenwasserbewirtschaftung kombi-
niert Versickerung, Speicherung, gedrossel-
te Ableitung und Verdunstung. Die Umset-
zung dieser Methoden ermöglicht eine ef-
fektive Bewirtschaftung unabhängig von 
der Bodenart. Trotz dieser Maßnahmen ist 
ein Überlauf in den kommunalen Mischwas-

serkanal unumgänglich, da keine unmittel-
bare Vorflut oder ein separater Regenwas-
serkanal existiert. 

Für das Plangebiet ist ein Rückhaltevolu-
men von mindestens 50 Litern pro Quadrat-
meter abflusswirksamer Fläche zu schaffen. 
Dieses Volumen basiert auf der Bemessung 
der Retentionsanlagen gemäß der KOSTRA-
Regenspende, die eine Auftrittswahrschein-
lichkeit von 10 Jahren berücksichtigt. Das 
Rückhaltevolumen ist durch den Einsatz von 
Retentionszisternen, unterirdischen Spei-
cherstrukturen oder ähnlichen Anlagen zu 
realisieren. 
Quelle: Erläuterungsbericht, Vorläufiges Ent-
wässerungs konzept Bebauung splan „Revi tali sierung 
Hohl-Kaserne“, Stadt Idar-Oberstein, Ingenieurbüro 

Blick von Westen auf das Bestandsgebäude entlang der Hohlstraße

Drohnenaufnahme von Osten auf die Bestandsgebäude und die Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH
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Petry, Beratende Ingenieure, Im Sauergraben 7, 55743 
Idar-Oberstein

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung der Erfor-
derlichkeit der Planung, die kritische Würdi-
gung sich aufdrängender Standort-
alternativen, sowie in Grundzügen alterna-
tive Formen der Bodennutzung und Er-
schließung. Dadurch wird sichergestellt, 
dass der geplante Standort private und öf-
fentliche Belange so gering wie möglich be-
einträchtigt (Verträglichkeit) und die Pla-
nungsziele am besten erreicht. 

Im Stadtteil Oberstein besteht eine anhal-
tende Nachfrage nach Wohnraum und ge-
werblichen Räumlichkeiten. Bei der vorlie-
genden Planung handelt es sich um die 
Wiedernutzbarmachung und Revitalisie-
rung einer Fläche im infrastrukturell er-
schlossenen, überwiegend versiegelt und 
bebauten Innenbereich. Andere Standorte 
für die vorgesehene Mischung aus Wohnen, 
sowie der Unterbringung von Gewerbebe-
trieben bzw. sozialen, kulturellen und ande-
ren Einrichtungen drängen sich aufgrund 
des Vorrangs der Innenentwicklung nach § 
1 Abs. 5 Satz 3 BauGB und der bestehenden 
Umgebungsnutzung nicht auf. Nutzungs-
alternativen für die Flächen sind zudem 
schwer zu verwirklichen aufgrund der Lage 
zwischen Wohnbebauung und Gewerbebe-
trieben.

Es handelt sich bei der Planung um die Nut-
zungsintensivierung eines bereits erschlos-
senen und bebauten Grundstücks, was die 
bestehende Infrastruktur effizienter auslas-
tet und perspektivisch die Inanspruchnah-
me von Flächen im Außenbereich verhindert 
(sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
gem. § 1a Abs. 2 BauGB).

Städtebauliche Konzeption

Zentrales Ziel des vorliegenden Bebauungs-
planes ist die Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen zur Realisierung 
einer gemischt genutzten Nutzung der ehe-
maligen „Hohl-Kaserne.“

Die Hohl-Kaserne in Idar-Oberstein hat eine 
interessante und vielseitige Geschichte. Die 
Hohl-Kaserne wurde ursprünglich in den 
1920er Jahren errichtet, um französische 
Truppen zu beherbergen und war ab 1957 

ein Standort der Bundeswehr. Die militäri-
sche Nutzung endete 2003, als das Artille-
rielehrregiment aufgelöst wurde . 

Nun soll das 1,2 ha große Areal unter Bei-
behaltung und Aufstockung energetischer 
Sanierung / Ausbau Penthouse der 
ortsbildprägenden Gebäude (kein Denkmal) 
revitalisiert werden. Geplant sind neben 
Wohnnutzung auch Gastronomie, sowie 
weitere Gewerbeeinheiten und Dienstleis-
ter. Hierfür soll ein Urbanes Gebiet ausge-
wiesen werden. In direkter Nachbarschaft 
befinden sich die Fernleitungs-Betriebsge-
sellschaft mbH und weitere gewerblichen 
Nutzungen, sodass sich das Urbane Gebiet 
einfügt.

Erschlossen wird das Gebiet über die Hohl-
straße 12, die Zufahrt ist mit der angrenzen-
den Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 
vertraglich gesichert. Darüber hinaus wurde 
auch die Abstandsflächenthematik bereits 
mit dem Bund geklärt (Grenzbebauung mit 
Öffnungen…) und es verlaufen entspre-
chende Leitungen über das Grundstück, die 
vertraglich und im Bebauungsplan gesichert 
werden. 

Schalltechnisches Gutachten

Insbesondere aufgrund der nahegelegen 
Bahnlinie, der B 41, sowie der umliegenden 
Gewerbebetriebe wurde die GSB Schall-
technisches Beratungsbüro GbR, Kastanien-
weg 24, 66625 Nohfelden (Bosen) mit der 
Erstellung eines schalltechnischen Gutach-
tens beauftragt.

„Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
wurde zur Sicherstellung der schalltechni-
schen Verträglichkeit des Planvorhabens die 
Erarbeitung eines schalltechnischen Gut-
achtens erforderlich, welches zu folgenden 
Ergebnissen kommt:

Verkehrslärm

Am Tag wird der Orientierungswert (OW) 
der DIN 18.005 von 60 dB(A) für ein Urba-
nes Gebiet bei freier Schallausbreitung im 
gesamten Plangebiet eingehalten. Es wer-
den Beurteilungspegel bis zu 56 dB(A) im 
Nordwesten und 48 dB(A) im Südosten er-
mittelt. Die Fassadenpegel der Gebäude im 
Plangebiet liegen zwischen 39 und 52 
dB(A).

In den Außenwohnbereichen werden Be-
urteilungspegel zwischen 44 und 53 dB(A) 
berechnet. Es kann von einer sehr guten 
Aufenthaltsqualität ausgegangen werden.

In der Nacht wird nahezu in dem gesamten 
Plangebiet der Orientierungswert von 50 
dB(A) eingehalten.

Nur im Nordwesten wird dieser Wert um 1 
dB überschritten; im Südosten beträgt der 
geringste Beurteilungspegel 42 dB(A). In-
nerhalb der Baufelder ist der Orientierungs-
wert von 50 dB(A) eingehalten. Die Fassa-
denpegel der Gebäude im Plangebiet liegen 
zwischen 33 und 47 dB(A).

Im Plangebiet kann der Orientierungswert 
für die Zeitbereiche Tag und Nacht einge-
halten werden; die Entwicklung eines 
Schallschutzkonzepts wird nicht erforder-
lich.

Anlagenlärm

Am Tag wird der Immissionsrichtwert (IRW) 
der TA Lärm für ein Urbanes Wohngebiet 
von 63 dB(A) bei freier Schallausbreitung 
innerhalb des gesamten Plangebiets sicher 
eingehalten. Es werden Beurteilungspegel 
zwischen 21 dB(A) im nördlichen Bereich 
des Plangebiets und 43 dB(A) im Süden er-
mittelt. 

Auch in der Nacht wird der Immissionsricht-
wert (IRW) 45 dB(A) bei freier Schallaus-
breitung innerhalb des gesamten Plange-
biets sicher eingehalten. Die Beurteilungs-
pegel liegen zwischen 19 dB(A) im Norden 
und 41 dB(A) im Süden.

Das Spitzenpegelkriterium ist an allen 
Bestandsgebäuden sicher eingehalten. Die 
Geräuscheinwirkungen des Anlagenlärms 
durch die umliegende gewerbliche Nutzung 
sind dem geplanten Urbanen Gebiet ver-
träglich. Schallschutzmaßnahmen werden 
nicht erforderlich.

Entwicklung des Verkehrslärms

Die Entwicklung einer brachliegenden Flä-
che erwartbar und somit sind die mit der 
Entwicklung der Fläche verbundenen Mehr-
verkehre auch hinnehmbar. Die Zunahme 
des Verkehrslärms durch die Entwicklung 
des Plangebiets wird auch aufgrund der an-
zunehmenden Nichtüberschreitung der Im-
missionsgrenzwerte der Verkehrslärm-
schutzverordnung als zumutbar eingestuft; 
schalltechnische Konflikte sind nicht zu er-
warten.

Anlagenlärm durch das Plangebiet

Im Urbanen Gebiet sind nur gewerbliche 
Nutzungen möglich, die das Wohnen nicht 
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wesentlich stören. Damit ist nicht davon 
auszugehen, dass durch das Urbane Gebiet 
ein schalltechnischer Konflikt an der südlich 
gelegenen schutzwürdigen Wohnbebauung 
ausgelöst wird.“
Quelle: Entwurf Schalltechnisches Gutachten, Stadt 
Idar-Oberstein, Bebauungsplan O-46 ‘Revitalisierung 
Hohl-Kaserne‘ (10.02.2024), Schalltechnisches Bera-
tungsbüro, Prof. Dr. Kerstin Giering & Egmont Giering, 
Kastanienweg 24, 66625 Nohfelden - Bosen
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht 

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV inklusive 4. Teilfortschreibung 30.01.2023

zentralörtliche Funktion verpflichtend kooperierendes Mittelzentrum (Baumholder, Birkenfeld, Idar-Oberstein) mit 
Gemeindefunktion W und G

Vorranggebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze des 
LEP IV (inklusive 4. Teilfortschreibung 
30.01.2023):

Z 31
Die quantitative Flächenneuinanspruchnahme ist bis zum Jahr 2015 landesweit zu re-
duzieren sowie die notwendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanagement 
qualitativ zu verbessern und zu optimieren. Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der 
Außenentwicklung. Bei einer Darstellung von neuen, nicht erschlossenen Bauflächen im 
planerischen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB ist durch die vorbereitende Bau-
leitplanung nachzuweisen, welche Flächenpotenziale im Innenbereich vorhanden sind 
und aus welchen Gründen diese nicht genutzt werden können, um erforderliche Bedarfe 
abzudecken.

zu Z 31
Das Flächenmanagement ist auf die vorrangige Inanspruchnahme bestehender Flächen-
potenziale ausgerichtet. Städtebauliche Innenentwicklung, Wohnungsmodernisierung, 
städtebauliche Erneue rung und Verbesserung des Wohnumfeldes sowie die Nutzung von 
zivilen und militärischen Konversi onsflächen haben Vorrang vor der Neuausweisung von 
Flächen im Außenbereich.

Z 34
Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen sowie Gemischter Bauflächen (gemäß BauNVO) 
hat ausschließlich in räumlicher und funktionaler Anbindung an bereits bestehende Sied-
lungseinheiten zu erfolgen. Dabei ist eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-
lungsentwicklung zu vermeiden.

zu Z 34
Ziel ist die Vermeidung von Splittersiedlungen sowie ungegliederter bandartiger 
Siedlungsstruk turen sowohl aufgrund von Belangen der Ortsge staltung und des Land-
schaftsschutzes als auch aufgrund der Vermeidung eines hohen Erschlie ßungsaufwandes.

Das Planvorhaben entspricht somit in vollem Umfang den Zielen und Grundsätzen des 
Landesentwicklungsprogramms IV.

Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe Gesamtfortschreibung 2014 (genehmigt am 21. Oktober 2015), Teilfort-
schreibung (genehmigt am 4. Mai 2016)) und 2. Teilfortschreibung (verbindlich seit 19. April 2022)

zu beachtende Ziele und Grundsätze des 
Regionalen Raumordnungsplans Rhein-
hessen-Nahe: (2.Teilfortschreibung 19. 
April 2022):

G 24 
Bei der Entwicklung von Wohn-, Industrie- und Gewerbestandorten soll der Nachnutzung 
von zivilen, militärischen oder gewerblichen Konversionsflächen besondere Bedeutung 
beigemessen werden. Dabei dürfen sich raumordnerische und stadtplanerische Gesichts-
punkte nicht entgegenstehen.

Das Planvorhaben hat keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landes-
weit und siedlungsstrukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflä-
chenangebotes.

Das Planvorhaben entspricht somit in vollem Umfang den Zielen und Grundsätzen des 
Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe

Landschaftsprogramm • Tallandschaft der großen Flüsse im Mittelgebirge (Grundtyp)
• Kirner Nahetal
• Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestand teile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate, Naturparks. 

• nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung 
RLP (LANIS, Internet-Abruf, 27.01.2024) liegen innerhalb des Geltungsbereiches kei-
ne erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. I FFH-RL und nach § 30 BNatSchG in V.m. 
§ 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Biotope. 

• Gem. dem Modul Artnachweise sind in der betreffenden, im Wesentlichen den Sied-
lungsbereich von Oberstein umfassenden Rasterzelle (Gitter-ID 3785506) folgende 
Arten der Roten Listen und/oder Arten der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie bzw. Anh. 
I/Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie registriert: 

Braunes Langohr, Blaue Federlibelle, Blauflügelige Ödlandschrecke, Blauflü-
gel-Prachtlibelle, Eisvogel, Erdkröte, Esparsetten-Widderchen,  Gottesanbete-
rin, Himmelblauer Bläuling, Kleiner Malvendickkopffalter, Kormoran, Kranich als 
Durchzügler, Mauereidechse, Schwarzspecht, Segelfalter, Spanische Flagge, Trauer-
widderchen und Zippammer. In der umfassenden Liste dürfte wohl der Haussper-
ling als Art der Vorwarnliste noch ergänzt werden. 

• Aufgrund der Lage im stark versiegelten Zentrum von Idar-Oberstein und fehlen-
der essentieller Habitatelemente bzw. Rastmöglichkeiten kann innerhalb des 
Geltungsbereiches bis auf den Haussperling ein Vorkommen der genannten Vogel-
arten ausgeschlossen werden. Möglich ist auch die Präsenz der sehr plastischen und 
auch innerhalb des Siedlungsbereiches verbreiteten Mauereidechse. Auch für die 
Spanische Flagge als hochmobilem Biotopwechsler ist ein Vordringen der Imagines in 
den Siedlungsbereich grundsätzlich nicht auszuschließen.  

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Da von dem Planvorhaben vereinzelte Baumbestände betroffen sind, die als Fortpflan-
zungsraum für Vögel dienen können, ist der allgemeine Schutz wild lebender Pflanzen 
und Tiere zu beachten, d.h. die Rodungen sind in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 29. 
Februar durchzuführen.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG,  Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inclusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:
• der ca. 1,2 ha große Geltungsbereich umfasst die seit 2003 leerstehende Hohlkaser-

ne der Bundeswehr unmittelbar neben dem Hochsicherheitsbereich der Fernleitungs-
Betriebsgesellschaft mbH

• innerhalb des Planbereiches ist das bis auf die Baumscheiben vollständig versiegelte 
Plateau mit insgesamt 4 Gebäuden von der zur Hohlstraße steil abfallenden bewal-
deten Steilböschung zu unterscheiden

• letztere wird als ortsbildprägendes Element mit dem Bebauungsplan planerisch ge-
sichert

• da aufgrund der innerörtlichen Lage und der anhaltenden Lärm- und Stördisposi-
tion das Delta der bauzeitlichen Wirkungspotenziale nur vernachlässigbar gering sein 
kann, ist damit lediglich der Plateaubereich betrachtungsrelevant

• die Bausubstanz besteht aus zwei, mehrgeschossigen historischen Gebäuden, einem 
eingeschossigen Flachbau und der ehemaligen Sporthalle/Aula 

• die Planung sieht lediglich eine Aufstockung der bestehenden Gebäude bzw. für den 
Flachbau einen Ersatzneubau an gleicher Stelle 
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• der alte, aus 10 Solitären bestehende Baumbestand auf dem Plateau soll, sofern Ver-
kehrssicherungsaspekte nicht dagegen sprechen, überwiegend erhalten bleiben; zu 
fällende Bäume mit einem gewissen Stammumfang werden ersetzt

Bestehende Vorbelastungen:
• Lage am Rande des Stadtzentrums von Idar-Oberstein mit starker Verkehrsbelastung 

und hoher Lärmdisposition
• Gebäude ungenutzt 
• ständige Fahrzeug- und Fußgängerbewegungen auch im unmittelbaren Umfeld 
• überplanbarer Plateaubereich fast vollständig asphaltiert

Abb. 1: straßenseitige schadhafte Fassade des westlichen Gebäudes mit Brutmöglichkeiten 
für Gebäudebrüter (o.l.); asphaltierte Freifläche und Blick auf die Rückseite des westlichen 
Gebäudes und das zweite historische Gebäude (o.r.); ehemalige Turnhalle/Aula (M.l.); Flach-
bau im Nordwesten des Plateaubereiches (o.r.); Blick nach Norden über die bewaldete Steil-
böschung (u.l.); Bauschuttablagerungen am Rand des nördlichen Gebäudes als potenzielle 
Versteckstruktur für die Mauereidechse (u.r.)

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:
• die Solitäre im Plateaubereich eigenen sich aufgrund der lückigen Krone kaum als 

Brutstandort für Gehölzbrüter
• umfassendes natürliches Brutpotenzial bietet der bewaldete Böschungsbereich, in 

dem Bäume mit einem Stammumfang von 60 cm und mehr - gemessen in einer Höhe 
von 100 cm über dem Erdboden - zum Erhalt festgesetzt sind

• Stammhöhlen wurden an den Solitären nach einer kursorischen Inaugenscheinnah-
me nicht entdeckt

• eine Brut von Gebäudebrütern (v.a. Hausrotschwanz) in den Nischen oder Vorsprün-
gen der Gebäude ist denkbar, vor allem in Fehlstellen oder Lücken der straßenseitigen 
Fassade des südlichen Gebäudes; vor allem Haussperlinge oder auch Mauersegler 
sind in der Lage, opportunistisch auch kleinere Fehlstellen und Hohlräume als Nist-
platz zu nutzen 
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• andererseits sind Quartiere von Fledermäusen in Ermangelung hinterlüfteter Fassa-
den, Verblendungen oder sonstigen Ritzen und Spalten zumindest an der Fassade der 
Gebäude unwahrscheinlich 

• eine Inneninspektion der Gebäude, erscheint vor Beginn der Baumaßnahmen aus ar-
tenschutzrechtlicher Sicht jedoch notwendig, um insbesondere Fledermausquartiere 
im Dachstuhl der Gebäude auszuschließen

• ein Vordingen der Imagines der im LANIS-Artenpool für das betreffende Raster auf-
geführten Spanischen Flagge (Euplagia quadripunctaria) in den Siedlungsraum ist 
nicht grundsätzlich auszuschließen; die Art gilt als hochmobiler Biotopwechsler zwi-
schen sonnigen und beschatten Teilarealen, die Imagines dringen bekanntermaßen 
auch in den Siedlungsbereich vor und sind im Sommer oft an hellen Hauswänden zu 
beobachten

• nicht vollständig auszuschließen ist auch eine Präsenz der im Stadt- oder Stadtrand-
gebiet vorkommenden Mauereidechse; sie findet z.B. in einzelnen Bauschuttablage-
rungen potenzielle Versteckstrukturen 

• darüber hinaus ist keine besondere Eignung als Lebensraum für weitere planungs-
relevante Arten bzw. Artengruppen (Amphibien, Insekten) erkennbar 

Artenschutzrechtliche Beurteilung:
• die Gebäude bieten mögliche Brutplätze für Gebäudebrüter; auch Fledermausquar-

tiere sind insbesondere im Dachstuhl möglich und erfordern eine weitergehende Ge-
bäudeprüfung und/oder entsprechende Schutzmaßnahmen 

• Gehölzfreibrüter können auf der Plateaufläche mit hoher Sicherheit ausgeschlossen 
werden

• Höhlen als mögliche Fortpflanzungs- und Ruhestätten für planungsrelevante Fleder-
mäuse oder Vögel wurden nicht erkannt

• für evtl. in den Siedlungs-, resp. den Geltungsbereich vordringende Falterstadien der 
Spanische Flagge ist aufgrund ihrer Mobilität keine signifikante planungsbezogene 
Erhöhung des Mortalitätsrisikos gegenüber dem allgemeinen Lebensrisiko in der Kul-
tur- und Siedlungslandschaft erkennbar

• gleiches darf für die Mauereidechse im Falle ihres Vorkommens auf dem Gelände 
gelten, sofern sich die wesentlichen Bauarbeiten auf die Sanierung und den Umbau 
der Bestandsgebäude beschränken

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen
• da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als 

Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entspre-
chende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden 
Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten 

• bei entsprechender Festsetzung der folgenden Maßnahmen ist daher eine Freistel-
lung von der Umwelthaftung im Zuge des Bauleitplanverfahrens möglich 

Maßnahmen/Festsetzungen

Artenschutz- und umwelthaftungsrechtlich 
begründete Maßnahmen

• im Vorfeld eines Rück- bzw. Umbaus oder auch einer Fassadenrenovierung der Ge-
bäude ist eine Prüfung auf Gebäudebrüter und Fledermausquartiere vorzunehmen, 
um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände n. § 44 BNatSchG sicher auszuschlie-
ßen

• sollten aus Verkehrssicherungs- oder planerischen Gründen  Bäume gefällt werden, 
sind eventuell erkannte Baum- und Asthöhlen endoskopisch auf Spuren einer Quar-
tiernutzung durch Fledermäuse oder eine Brutplatznutzung durch Höhlenbrüter zu 
prüfen
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• im Fall von Positivnachweisen an den Gebäuden oder dem Baumbestand ist das 
weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzuklären; grundsätzlich ist 
im Fall einer erkannten Vogelbrut an den Gebäuden der Baubeginn auf die Zeit nach 
der Ästlingsphase zu verschieben 

• in Bezug auf den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gilt, dass eine Som-
merquartiernutzung durch Einzelindividuen der synantropen Fledermausarten 
(Zwerg-, Breitflügelfledermaus) ebenso wie nachgewiesene häufige Gebäudebrüter 
(Hausrotschwanz, Stadttaube) i.d.R. durch die Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 3 gedeckt sind, während z.B. tradierte Fledermauskolonien im Dachstuhl oder 
ebenfalls regelmäßig genutzte Nistplätze von Arten mit hoher Nistplatzkonstanz oder 
der Roten Listen bzw. Vorwarnlisten (hier v.a. Haussperling oder Mauersegler) weiter-
gehende, d.h. über eine Bauzeitenregelung und die Einhaltung der gesetzlichen  Ro-
dungsfristen gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 hinausgehende Maßnahmen, erforderlich ma-
chen (z.B. künstliche Nisthilfen oder Ersatzquartiere) 

• in Bezug auf die Mauereidechse ist die Fläche im Fall von Rück- oder Neubauten, bei 
denen schweres Gerät zum Einsatz kommt, zu den Aktivitätszeiten zu untersuchen 
und sicherzustellen, dass sich keine Tiere innerhalb des Baufeld befinden; auch soll-
te die Räumung der Bauschuttablagerungen zur Aktivitätszeit im Sommerhalbjahr 
erfolgen, um Tieren die Flucht zu ermöglichen und eine Tötung von überwinternden 
Individuen zu vermeiden 

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Der Flächennutzungsplan der Stadt Idar-Oberstein stellt für das Plangebiet 
überwiegend eine gewerbliche Baufläche, sowie untergeordnet eine Sonderbauflä-
che mit der Zweckbestimmung „Bundeseigene Liegenschaft“ dar. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes ist somit nicht aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB 
entwickelt. Der Flächennutzungsplan wird daher im Wege der Berichtigung gem. § 13a 
BauGB Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst.

Bebauungsplan nicht vorhanden
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Sonstiges

Starkregen • Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur 
Abwehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis 
hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstücks-
eigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist 
im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren ver-
pflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und 
zur Schadensminderung zu treffen.Um der Herausforderung zunehmender Starkre-
genereignisse zu begegnen, bietet das Land Rheinland-Pfalz landesweite Informa-
tionskarten an, die auf Basis von Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfluten 
nach extremen Regenfällen hinweisen. Regionale Unterschiede von Niederschlags-
ereignissen werden dabei betrachtet.

• Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse“ (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in 
etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Ein-
blicke.

• Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berück-
sichtigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.

Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz (Wassertiefen, SRI 7, 1 Stunde); Quelle: Landesamt für Umwelt 
(LfU) Wasserportal.de / ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024), dl-de/by-2-0, https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz (Fließgeschwindigkeit, SRI 7, 1 Stunde); Quelle: Landesamt für Umwelt 
(LfU) Wasserportal.de / ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024), dl-de/by-2-0, https://geoportal-wasser.rlp-um-
welt.de/servlet/is/10360/

Da bislang kein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept existiert, sind ak-
tuell keine weitergehenden Maßnahmen durch die Kommune geplant. Um der Selbstver-
pflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfohlen, die Informations-
karten des Landes, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu überprüfen und die 
Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen. 
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Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  6a 
BauNVO

Urbanes Gebiet (MU)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6a 
BauNVO

Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, ein le-
bendiges Quartier in der ehemaligen Hohl-
Kaserne zu schaffen. Neben Wohnraum, 
sollen gewerbliche Nutzungen, Gastrono-
mie, sowie Dienstleistungen untergebracht 
werden. Aus diesem Grund wird für das 
Plangebiet ein Urbanes Gebiet gem. § 6a 
BauNVO festgesetzt.

Urbane Gebiete dienen gem. § 6a Abs. 1 
BauNVO dem Wohnen sowie der Unterbrin-
gung von Gewerbebetrieben und sozialen, 

kulturellen und anderen Einrichtungen, die 
die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. 
Die Nutzungsmischung muss dabei gem. 
BauNVO nicht gleichgewichtig sein. Somit 
kann eine flexible Nutzungsmischung ge-
währleistet werden, die den planerischen 
Zielen für das Plangebiet entspricht.

In dem Urbanen Gebiet (MU) sind dabei 
gem. § 6a Abs. 2 BauNVO folgende Nutzun-
gen zulässig:

1. Wohngebäude,

2. Geschäfts- und Bürogebäude,

3. Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke.

Um den Gebietscharakter des Urbanen Ge-
bietes nicht zu gefährden und um potenziel-
le Belästigungen auszuschließen, sind be-
stimmte Modifikationen des festgesetzten 
Urbanen Gebietes notwendig.

Aufgrund des potenziell höheren Störgra-
des / der Immissionsbelastung mit nachteili-
ge Auswirkungen auf die umgebende 
Wohnnutzung (u.a. erhöhtes Verkehrsauf-
kommen), möglichen Beeinträchtigungen 
des Verkehrsflusses, dem üblicherweise er-
höhten Flächenbedarf, den baulichen Anfor-
derungen und der schweren gestalterischen 
Integration sind Tankstellen hier unzulässig. 
Zudem existiert an anderer Stelle im Stadt-
gebiet ein ausreichendes Angebot.

Da Bordelle und Betriebe zur Ausübung 
sexu eller Handlungen sowie Läden mit Sex-
artikel trotz vergleichbarer negativer städte-
baulicher Auswirkungen bauplanungsrecht-

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

MU URBANES GEBIET (MU)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6A BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: BETRIEBSGELÄNDE MIT EIN- UND AUSFAHRT ZUR HOHLSTRASSE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

UNTERIRDISCHE HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

PG PRIVATE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

GEBÄUDE MIT GEPLANTEM RÜCKBAU

GRENZE DES MASSES DER BAULICHEN NUTZUNG (PERLSCHNUR)

Art der baulichen 
Nutzung

Anzahl der 
Vollgeschosse

Bauweise Grundfl ächenzahl

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)
• Das Plangebiet ist im modifizierten Trennsystem zu entwässern, das überschüssige Niederschlagsmengen in 

den Mischwasserkanal leitet.
• Für das Plangebiet ist ein Rückhaltevolumen von mindestens 50 Litern pro Quadratmeter abflusswirksamer 

Fläche zu schaffen. Dieses Volumen basiert auf der Bemessung der Retentionsanlagen gemäß der KOSTRA-Re-
genspende, die eine Auftrittswahrscheinlichkeit von 10 Jahren berücksichtigt. Das Rückhaltevolumen ist durch 
den Einsatz von Retentionszisternen, unterirdischen Speicherstrukturen oder ähnlichen Anlagen zu realisieren. 

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
• Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf den Dachfl ächen ist zulässig.
• Abfallbehälter: Öffentlich einsehbare Stellfl ächen für Müll- und Abfallbehälter sind mit hochwachsenden oder 

rankenden Gehölzen sichtwirksam einzugrünen oder einzuhausen. 
• Einfriedungen zum öffentlichen Raum sind als standortgerechte Sträucher und Gehölze auszuführen. Davon 

ausgenommen sind die bereits bestehenden Stützmauern entlang der Hohlstraße.
• Böschungen, Abgrabungen, Aufschüttungen und Stützmauern: Die Anlage von Böschungen, Abgrabungen, 

Aufschüttungen und Stützmauern ist bis zu einer Höhe von 3 m zulässig. Böschungen, Abgrabungen, Auf-
schüttungen und Stützmauern sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl äche zulässig.

• Stellplätze: Für die zulässige Nutzungen werden die in der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finan-
zen Rheinland-Pfalz vom 24. Juli 2000 angeführten Richtzahlen (Untergrenzen) als Mindestzahl der nachzu-
weisenden Stellplätze festgesetzt (Verwaltungsvorschrift vom 24. Juli 2000 über die Zahl, Größe und Beschaf-
fenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge, geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 05. Oktober 2020 
(MinBl. 2020, S. 190)).

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitplä-
ne und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 
(BGBI. I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 07. Dezember 
2022 (GVBl. S. 403).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08. April 2022 (GVBl. S. 118).

• Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen 
(Landessolargesetz - LSolarG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. September 2021 (GVBl. 
S. 550), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. 
November 2023 (GVBl. S. 367).

• Landesverordnung zur Durchführung des Landes-
solargesetzes (LSolarGDVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 2022 (GVBl. S. 
484)

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat hat am __.__.____ die Einleitung 
des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. O 46 „Revitalisierung Hohl-
Kaserne“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

 Idar-Oberstein, den __.__.____

 ________________

Der Oberbürgermeister   

• Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird gem. 
§  13a BauGB (Bebauungspläne der Innenent-
wicklung) im beschleunigten Verfahren durchge-
führt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB wird eine 
Umweltprüfung nicht durchgeführt.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wur-
den gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH 
übertragen.

• Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des Bebauungsplanes im Internet, in-
klusive einer Auslegung beschlossen (§  13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, wurde in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und 
zum Herunterladen bereitgehalten  (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öf-
fentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffentli-
chungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, 
oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können und dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Veröf-

fentlichung im Internet / Auslegung elektronisch 
benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 
BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung gingen sei-
tens der Öffentlichkeit, der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 
BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan als Satzung beschlossen (§  10 Abs.  1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil  B) 
sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

 Idar-Oberstein, den __.__.____

 ________________

Der Oberbürgermeister  

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Idar-Oberstein, den __.__.____

 ________________

Der Oberbürgermeister  

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 
BAUNVO

1.1 URBANES GEBIET, MU

 zulässig sind: 

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
gem. § 6a BauNVO

gem. § 6a Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke.

gem. § 6a Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO i.V.m. §§ 1 Abs. 
5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Vergnügungsstätten,
2. Tankstellen,
3. Einzelhandelsbetriebe.

Unzulässig sind weiterhin gem. § 6a Abs. 2 Nr. 
4 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO 
Werbeanlagen, welche sich nicht an der Stätte der 
Leistung befi nden.

Unzulässig sind zudem gem. § 6a Abs. 2 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Shisha-Bars sowie 
Läden mit Geschäfts- und Verkaufsfl ächen für 
Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und sonsti-
ge Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten 
gewerblich ausgeübt oder angeboten werden 
(Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution).

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gemäß §  9 Abs.  1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 19 Abs. 
1 BauNVO auf 0,6 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die 
Grundfl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen.

Der Grundstücksfl äche i. S. v. § 19 Abs. 3 BauNVO sind 
Flächenanteile an Gemeinschaftsanlagen hinzuzurech-
nen. Gemeinschaftsanlagen sind private Anlagen, die 
einem begrenzten Kreis von Grundstückseigentümern 
gehören, die durch die gemeinsame Errichtung und 
Unterhaltung einer Verpfl ichtung aus gesetzlichen 
Vorschriften nachkommen (z. B. Gemeinschaftsgaragen 
und Gemeinschaftsstellplätze).

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetzte 
GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
liche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (§ 19 
Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO), insgesamt bis zu einer GRZ 
von 0,8 überschritten werden.

Die festgesetzte GRZ bezieht sich dabei ausdrücklich 
auf das gesamte Plangebiet und nicht nur auf die ein-
zelnen Teilgrundstücke.

Zu Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO zählen 
gem. § 21a Abs. 3 BauNVO auch mit Anlagen zur 
Erzeugung von Energie aus Solarstrahlung überdachte 
Stellplätze, die aufgrund landesrechtlicher Vorschriften 
erforderlich sind. 

Überdachungen von Stellplätzen mit Photo voltaik-
anlagen aufgrund von landesrechtlichen Vorschriften 
dürfen gem. § 21a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB die GRZ um mehr als 0,1 überschreiten.

2.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt. 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Als Bauweise wird im Urbanen Gebiet MU 1-2 gem. 
§ 22 Abs. 2 BauNVO eine offene Bauweise (o) fest-
gesetzt. In der offenen Bauweise sind die Gebäude mit 
seitlichem Grenzabstand zu errichten. 
Im Urbanen Gebiet MU 3-4 wird eine abweichende 
Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. 
Demnach sind auch Gebäude ohne Grenzabstand zuläs-
sig. Auf der Grundstücksgrenze sind Fensteröffnungen 
zulässig, sofern hierzu vertragliche Regelungen getrof-
fen werden.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen defi nierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§  14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke 
oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Die Ausnahmen des 
§ 14 Abs. 2 BauNVO gelten entsprechend. (s. ergän-
zend Festsetzung der Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen)

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsfl ächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.

Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes 
mit Elektrizität (z. B. Trafo-Station) und / oder der 
E-Mobilität, oder der Entwässerung des Gebietes 
dienen, sind innerhalb des Geltungsbereichs des 
Plangebietes, auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfl ächen zulässig, auch soweit für sie keine 
besonderen Flächen festgesetzt sind.

5.  FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB Stellplätze und Carports sind sowohl innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksfl ächen als auch in der fest-
gesetzten Fläche für Stellplätze zulässig. 
Fahrradstellplätze sind davon ausgenommen. Diese 
sind zusätzlich auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfl äche zulässig. 

6.  EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUSS 
ANDERER FLÄCHEN AN DIE VERKEHRS-
FLÄCHE; HIER: EIN- UND AUSFAHRT ZUR 
HOHLSTRASSE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

Ein- und Ausfahrten auf das Gelände sind nur in den 
dafür vorgesehenen Bereichen zulässig.

7.  UNTERIRDISCHE HAUPTVERSORGUNGS- 
UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

8. PRIVATE GRÜNFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb der privaten Grünfl äche sind Anlagen zur 
Entwässerung des Plangebietes zulässig.

9. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen 

oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu be-
lassen und vegetativ anzulegen. Diese Flächen sind mit 
gebietseinheimischen Saatgutmischungen oder Gehöl-
zen (Bäume und Sträucher) zu bepfl anzen. 
Bei Gehölzen ist die regionale Herkunft „Westdeut-
sches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) nach 
dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Ge-
hölze“ (BMU, Januar 2012) sicherzustellen. Bei Saat-
gutmischungen ist darauf zu achten, dass es sich um 
zertifi ziertes Regio-Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 
„Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“ (UG 9) 
bzw. „Rheinisches Bergland“ (UG 7) handelt.
Großfl ächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen 
Pfl anzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen 
(Schottergärten), sind nicht zulässig. Wasserdichte oder 
nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) 
sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten 
Flächen zulässig. Mineralische Splitabdeckungen ohne 
zusätzliches Vlies und Folie, die sich z.B. trockenresis-
tenten und insektenfreundlichen Beeten oder Garten-
anlagen unterordnen, sind erlaubt.
Im Vorfeld eines Rück- bzw. Umbaus oder auch einer 
Fassadenrenovierung der Gebäude ist eine Prüfung auf 
Gebäudebrüter und Fledermausquartiere vorzuneh-
men, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände n. 
§ 44 BNatSchG sicher auszuschließen.
Sollten aus Verkehrssicherungs- oder planerischen 
Gründen  Bäume gefällt werden, sind eventuell er-
kannte Baum- und Asthöhlen endoskopisch auf Spuren 
einer Quartiernutzung durch Fledermäuse oder eine 
Brutplatznutzung durch Höhlenbrüter zu prüfen.
Im Fall von Positivnachweisen an den Gebäuden oder 
dem Baumbestand ist das weitere Vorgehen mit der 
unteren Naturschutzbehörde abzuklären; grundsätz-
lich ist im Fall einer erkannten Vogelbrut an den Ge-
bäuden der Baubeginn auf die Zeit nach der Ästlings-
phase zu verschieben.
In Bezug auf den Verlust von Fortpfl anzungs- und Ru-
hestätten gilt, dass eine Sommerquartiernutzung durch 
Einzelindividuen der synantropen Fledermausarten 
(Zwerg-, Breitfl ügelfl edermaus) ebenso wie nachge-
wiesene häufi ge Gebäudebrüter (Hausrotschwanz, 
Stadttaube) i.d.R. durch die Legalausnahme n. § 44 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 gedeckt sind, während z.B. tradierte 
Fledermauskolonien im Dachstuhl oder ebenfalls regel-
mäßig genutzte Nistplätze von Arten mit hoher Nist-
platzkonstanz oder der Roten Listen bzw. Vorwarnlis-
ten (hier v.a. Haussperling oder Mauersegler) weiter-
gehende, d.h. über eine Bauzeitenregelung und die 
Einhaltung der gesetzlichen  Rodungsfristen gem. § 39 
Abs. 5 Nr. 2 hinausgehende Maßnahmen, erforderlich 
machen (z.B. künstliche Nisthilfen oder Ersatzquartie-
re).
In Bezug auf die Mauereidechse ist die Fläche im Fall 
von Rück- oder Neubauten, bei denen schweres Gerät 
zum Einsatz kommt, zu den Aktivitätszeiten zu unter-
suchen und sicherzustellen, dass sich keine Tiere inner-
halb des Baufeld befi nden; auch sollte die Räumung 
der Bauschuttablagerungen zur Aktivitätszeit im Som-
merhalbjahr erfolgen, um Tieren die Flucht zu ermögli-
chen und eine Tötung von überwinternden Individuen 
zu vermeiden.

10. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN 
ZU BELASTENDE FLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Siehe Plan.

Die betreffenden Flächen sind mit den entsprechenden 
Rechten zugunsten der Leitungsträger (bzw. hier der 
Fernleitungsbetriebsgesellschaft) belastet und die Zu-
gänglichkeit ist sicherzustellen.

11. MIT LEITUNGSRECHT ZUGUNSTEN DER 
TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH ZU BELAS-
TENDE FLÄCHE
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Im Baugebiet ist der Bereich der Telekommunikations-
linien der Telekom Deutschland GmbH mit einem Lei-
tungsrecht zugunsten der zuständigen Telekom 
Deutschland GmbH sowie ihren Rechtsnachfolgern 
und Bevollmächtigten zu belasten.

12.  ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB
Flachdächer und Dächer neu zu errichtender Gebäude 
mit einer Neigung von bis zu 15 ° sind mit einer durch-
wurzelbaren Mindestsubstratschicht von ca. 15 cm 
Stärke mindestens extensiv zu begrünen. Eine Nutzung 
als Dachgarten ist zulässig. Dabei ist ein Begrünungs-
system zu wählen, welches das dauerhafte und vitale 
Wachstum von Gräsern, Polsterstauden und zwergigen 
Gehölzen auch während länger anhaltender Hitze- und 
Trockenheitsperioden gewährleistet. Dies gilt nicht für 
die durch notwendige technische Anlagen (z.B. Photo-
voltaik), oder nutzbare Freibereiche auf den Dächern in 
Anspruch genommenen Flächen.

13.  ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB Innerhalb der festgesetzten Fläche sollen Bäume mit 
einem Stammumfang von 60 cm und mehr - gemessen 
in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden - erhal-
ten werden. 
Bei Anpfl anzungen sind die einschlägigen DIN-
Normen (DIN 18916) sowie die FLL Empfehlungen für 
Baumpfl anzungen (Teil 1 u. 2), FLL ZTV Baumpfl ege 
und FLL Gütebestimmung für Baumschulpfl anzen zu 
beachten.

14. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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Verfahren
• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 

13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 
3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu setzen. 

Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen DIN-Vorschriften (z. B. DIN 4020 und 

1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. 
Bundeswehr
• Es ist davon auszugehen, dass sowohl von dem Truppenübungsplatz Baumholder als auch von der Artille-

rieschule bei der Durchführung von Übungen mit militärischen Großgeräten [Rad- /Ketten-Fahrzeuge] der 
Bundeswehr, tieffrequente Schallemissionen im Frequenzbereich unter 90 Hz ausgehen. Diese können bei 
Menschen in der Umgebung Dröhn- und Druckgefühle auslösen. Ebenso ist von starken, extrem tieffrequen-
ten Schwingungen auszugehen, die Bauwerksteile von Gebäuden zu Schwingungen anregen, die wiederum 
sekundäre Geräusche erzeugen können, wie z.B. Klappern von Gegenständen in und auf Möbeln. Bei der 
Durchführung von Übungen mit militärischen Luftfahrzeugen der Bundeswehr (Hubschraubern und Flugzeu-
gen), gehen von den jeweiligen militärischen Luftfahrzeugen, die sich oftmals in niedrigen Flughöhen befi n-
den, Schallemissionen aus. Diese entstehen durch die Triebwerke, bzw. durch die Rotorblätter (bei Hubschrau-
bern) und durch die Wirbel der umströmenden Luft an den Luftfahrzeugen. Alle Schall-, Schwingungs- und 
Fluglärm-Immissionen können tags und nachts auftreten.

Denkmalschutz
• Der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier sind bislang keine archäologischen Fundstellen 

bekannt bzw. archäologische Fundstellen sind durch die Planung in ihrem Bestand nicht gefährdet. Es gilt 
allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspfl icht für archäologische Funde bzw. Befunde gem. § 
16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.

Deutsche Bahn AG
• Die Antragsunterlagen der die Deutsche Bahn AG ggf. berührenden Baumaßnahmen müssen frühzeitig mit 

der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte abgestimmt und mit detaillierten Plänen rechtzeitig vor 
Baubeginn zur Stellungnahme vorgelegt werden. Die Funktionsfähigkeit der Bahnanlagen und die Sicherheit 
des Eisenbahnbetriebs sind jederzeit zu gewährleisten. Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungs-
anlagen in der Nähe der Bahn (z.B. Baustellenbeleuchtung, Leuchtwerbung, etc.) ist darauf zu achten, dass 
Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäu-
schungen von Signalbildern nicht vorkommen. Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnan-
lagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen etc.), die zu Immissionen 
an benachbarter Bebauung führen können.

• Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen: Während der Arbeiten muss in jedem Fall sichergestellt sein, 
dass durch die Bauarbeiten der Gefahrenbereich (Defi nition siehe GUV VD33, Anlage 2) der Gleise, einschließ-
lich des Luftraumes nicht berührt wird. Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu sichern, dass keine Baufahrzeuge, 
Personen oder Geräte unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich gelangen können. Bei Bauausführungen unter 
Einsatz von Bau-/ Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der Bahnfl äche bzw. 
der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung 
dieser Aufl agen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die 
Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. Werden bei einem Kraneinsatz aus-
nahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit der DB lnfraGo AG eine schriftliche Kranverein-
barung abzuschließen, die mindestens 6 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB lnfraGo AG zu beantragen 
ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

Deutsche Telekom Technik GmbH
• Im Planbereich befi nden sich Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH zur Versorgung der 

Bestandsgebäude mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom Deutschland GmbH. Die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien (TK-Linien) ist erforderlich.

• In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter 
Baumpfl anzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Die Deutsche Telekom Technik GmbH 
bittet sicherzustellen, dass durch die Baumpfl anzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Tele-
kommunikationslinien nicht behindert werden.

• Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau 
und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass für die Arbeiten der Telekom 
Deutschland GmbH ein mit der Deutsche Telekom Technik GmbH abgestimmtes eigenes Zeitfenster eingeplant 
wird.

Gasdruckregelanlage
• In dem Gebäude zur Hohlstraße hin, auf der Höhe gegenüber dem Flurstück 229/6 befi ndet sich eine ding-

lich gesicherte Gasdruckregelanlage der OIE AG/Westnetz GmbH, die mittelfristig aus dem Gebäude heraus 
gebaut werden soll.

Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund 

von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenpla-
nung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereig-
nisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG 
ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpfl ichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz 
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.Um der Herausforderung zuneh-
mender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten 
an, die auf Basis von Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfl uten nach extremen Regenfällen hinweisen. 
Regionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei betrachtet.

• Bei den Sturzfl utgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und -richtun-
gen von oberfl ächlichem Wasser, das infolge von Starkregen abfl ießt, durch die Betrachtung verschiedener 
Szenarien mit unterschiedlichen Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheit-
liche „Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereignisse“ (SRI 7) geht 
von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundert-
jährlichen Hochwassers (HQ100) entspricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ 
weitere Einblicke.

• Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberfl ächenabfl uss auftritt. Dabei können 
sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, stets die örtlichen Oberfl ächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen 
zu berücksichtigen. Die Sturzfl utgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/
servlet/is/10360/ einsehbar.

• Da bislang kein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept existiert, sind aktuell keine weiterge-
henden Maßnahmen durch die Kommune geplant. Um der Selbstverpfl ichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht 
zu werden, wird empfohlen, die Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abfl ussbahnen vor 
Ort zu überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen. 

Wassertiefen bei einem Starkregen-Ereignis im Szenario SRI 7 (40 - 47 mm) in einer Stunde; Quelle: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 
des Landes Rheinland-Pfalz (Abruf am 08.01.2024).

Gesicherte Erschließung, Zufahrt
• Erschlossen wird das Gebiet über die Hohlstraße, die Zufahrt ist mit der angrenzenden Fernleitungsbetriebs-

gesellschaft über eine Baulast gesichert.
Landesbetrieb Mobilität
• Im Hinblick auf eine mögliche Anbringung von Photovoltaikanlagen auf den Dachfl ächen der Gebäude ist 

seitens des Vorhabenträgers in eigener Zuständigkeit der Gewährleistungsnachweis zu führen, dass bei allen 
Sonnenständen eine Blendbeeinträchtigung des fl ießenden Verkehrs im Zuge der umliegenden klassifi zierten 
Straßen ausgeschlossen ist.

Vorschriften zu erneuerbaren Energien
• Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung jeweils 

geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer Energien zu beachten, welche über die Vorgaben dieses 
Bebauungsplans hinausgehen können. 

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Stadt Idar-Oberstein 
möglich.

HINWEISE
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lich nicht den Vergnügungsstätten zuzuord-
nen sind, werden diese gesondert ausge-
schlossen. Die Gründe entsprechen den 
Gründen zum Ausschluss der Vergnügungs-
stätten: Beeinträchtigung der Wohnnutzung 
durch nachbarschaftliche Konflikte, Verzer-
rung des Boden- und Mietpreisgefüges, 
Funktionsverluste und weitere Destabilisie-
rungsprozesse.

Einzelhandelsbetriebe sind aufgrund ihrer 
Anforderungen hinsichtlich der erforderli-
chen Verkaufsfläche, der Anzahl an Stell-
plätzen, der verkehrlichen Erreichbarkeit, 
sowie nach den städtebaulichen Planungs-
vorstellungen von einer behutsamen Wie-
dernutzbarmachung der Bestandsgebäude 
nicht für diesen Standort prädestiniert und 
werden daher ausgeschlossen.

Darüber hinaus sind zudem Werbeanlagen, 
welche sich nicht an der Stätte der Leistung 
befinden (Fremdwerbung), innerhalb des 
Plangebietes unzulässig.

Mit dem Ausschluss von Fremdwerbeanla-
gen soll eine Häufung von Werbeanlagen 
im Plangebiet verhindert und damit Beein-
trächtigung bzw. Verunstaltung des Erschei-
nungsbildes des Gebietes vermieden wer-
den.

Fremdwerbeanlagen fügen sich zudem 
nicht wie Eigenwerbung ein. Sie dienen we-
der den ortsansässigen Betrieben, noch sind 
sie für deren Fortbestand erheblich.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,6 ent-
spricht den Orientierungswerten für die 
bauliche Nutzung in Urbanen Gebieten ge-
mäß § 17 BauNVO.

Dies ermöglicht eine geringfügige Erweite-
rung der Bestandsbebauung, insbesondere  
durch Terrassen, Balkone oder vergleichbare 
Vorbauten. 

Für Nebenanlagen, Stellplätze etc. besteht 
gemäß BauNVO eine Überschreitungsmög-
lichkeit.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
liche Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, überschritten werden. 

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich nur unter-
geordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Dies spiegelt zudem den 
Status Quo, des stark versiegelten Innen-
hofs wider. Unvertretbaren Versiegelungen 
durch Hauptgebäude wird damit begegnet, 
die anteilsmäßige Flächenbegrenzung wird 
gewahrt. 

Mit der Überschreitungsmöglichkeit wird 
der besonderen städtebaulichen Situation 
im Bestand Rechnung getragen.

Der Verzicht auf die erhöhte Grundflächen-
zahl würde zu einer wesentlichen Erschwe-
rung der zweckentsprechenden Nutzung 
des Plangebietes führen, da die Versiege-
lung durch den Innenhof bereits im Bestand 
recht hoch ist. Die Einhaltung der Obergren-
zen wäre an diesem Standort aufgrund der 
andernfalls nötigen Entsiegelung des In-
nenhofs, bei gleichzeitiger Erforderlichkeit 
der Unterbringung der Stellplätze, unver-
hältnismäßig. 

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind ge-
wahrt. 

Aufgrund der sonstigen Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung ist gewährleis-
tet, dass sich das Vorhaben in die Umge-
bung einfügt.

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird das Ziel verfolgt, die Errich-
tung überdimensionierter Baukörper zu 
unterbinden. 

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich 
am derzeitigen Bestand, der städtebauli-
chen Konzeption, sowie der geplanten Auf-
stockung. Die Festsetzung ermöglicht somit 
die Wahrung des städtebaulichen Charak-
ters der Umgebung, die Gewährleistung der 
Entwicklung ortstypischer Bauformen und 
somit ein harmonisches Einfügen dieser Ge-
bäude in den Bestand. Einer Beeinträchti-
gung des Stadtbildes wird damit entgegen-
gewirkt. 

Durch die Festsetzung der Vollgeschosse 
kann vermieden werden, dass es zu einer 
unerwünschten Höhenentwicklung kommt. 
Einer Ausnutzung der Geschossigkeit (Staf-
felgeschoss, Kellergeschoss) sind aufgrund 
des überwiegend geplanten Erhalts der Ge-
bäude bei gleichzeitigem Ausbau der Dach-
geschosse Grenzen gesetzt.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Im Urbanen Gebiet (MU 1 und MU 2) sind 
die Gebäude in offener Bauweise mit seitli-
chem Grenzabstand zu errichten. Dadurch 
wird im Plangebiet der Charakter der Be-
standsbebauung aufgegriffen.

Die Festsetzung der abweichenden Bauwei-
se (MU 3 und MU 4) ermöglicht eine Be-
bauung ohne Grenzabstand. Dabei sind 
Fensteröffnungen auf den Grundstücks-
grenzen zulässig, soweit hierzu eine ver-
tragliche Vereinbarung mit dem Nachbarn 
besteht. Der gegenwärtige Eigentümer hat 
einen Vertrag mit der Fernleitungs-Betriebs-
gesellschaft mbH geschlossen.

Diese Regelungen greifen die bestehenden 
Besonderheiten und Erfordernisse der Be-
bauung auf und ermöglichen eine Weiter-
entwicklung des Bestandes unter Berück-
sichtigung nachbarlicher Interessen.
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Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind 
im Bebauungsplangebiet durch die Festset-
zung von Baulinien und Baugrenzen be-
stimmt. Die Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht bzw. allenfalls in geringfügigem 
Maß überschritten werden darf.

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich an der Bestandsbebauung. Die Ab-
messungen der durch die Baugrenzen be-
schriebenen Baufenster wurden so gewählt, 
dass den Bauherren für die spätere Realisie-
rung ausreichend Spielraum verbleibt, 
gleichzeitig aber eine umweltgerechte, 
sparsame und wirtschaftliche Grundstücks-
ausnutzung erreicht wird.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücken oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung der Grundstücke mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt (auch Anlagen zur 
Versorgung mit Elektrizität oder Entwässe-
rung), ohne gesondert Baufenster auswei-
sen zu müssen.

Flächen für Stellplätze

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze 
und Carports dient der Ordnung des ruhen-
den Verkehrs durch ein ausreichendes ober-
irdisches Stellplatzangebot innerhalb des 
Plangebietes. Die für die geplanten Nutzun-
gen erforderlichen Stellplätze werden aus-
schließlich im Plangebiet bereitgestellt und 
entsprechen überwiegend den bisherigen 
versiegelten Flächen. Zudem werden Beein-
trächtigungen der bereits bestehenden Be-
bauung in der Nachbarschaft des 
Plangebietes (Parksuchverkehr etc.) vermie-
den. 

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der erforderliche Stellplatznach-
weis ausschließlich im Plangebiet erfolgt. 
Darüber hinaus trägt die Festsetzung dazu 

bei, dass ruhender Verkehr auf der Hohl-
straße weitgehend vermieden wird.

Ein- bzw. Ausfahrten und An-
schluss anderer Flächen an die 
Verkehrsfläche; hier: Ein- und 
Ausfahrt zur Hohlstraße

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zur Erschließung des Plangebietes ist ein 
Ein- und Ausfahrtsbereich vorgesehen. Nur 
über diesen Bereich ist die Anbindung an 
die Hohl straße zulässig. Die Zufahrt ist mit 
der angrenzenden Fernleitungs-Betriebsge-
sellschaft mbH über eine Baulast gesichert. 
Durch die gesonderte Zufahrt ergibt sich 
eine gesteigerte Wohn- und Arbeitsqualität, 
da das Gebiet nur von den zukünftigen Be-
wohnern, Beschäftigten, Besuchern und An-
liegern befahren wird.

Unterirdische Hauptversor-
gungs- und Hauptabwasser-
leitungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Die bestehenden Leitungen werden nach-
richtlich übernommen, insbesondere da das 
Leitungsnetz Verbindungen zur Infrastruk-
tur der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft 
mbH hat.

Private Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Festsetzung der Grünfläche dient der 
Eingrünung des Plangebietes nach Nord-
westen zur angrenzenden Bebauung der 
Hohlstraße hin, ermöglicht jedoch gleichzei-
tig die Anlage von Entwässerungseinrich-
tungen des Plangebietes. Der bestehende 
Grüngürtel wird damit gesichert.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen zum Arten-
schutz dienen der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG.

Versiegelungen auf den Grundstücken sind 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, übrige Flächen sind vegetativ 

und wasserdurchlässig zu gestalten, um hit-
zespeichernde Versiegelungen zu reduzie-
ren und den Naturhaushalt zu stärken. Die 
Speicherung der Sonneneinstrahlung durch 
großflächig versiegelte Flächen (z.B. soge-
nannte „Steingärten“) während heißer 
Sommermonate beeinträchtigt das Lokalkli-
ma und soll durch entsprechende Begrü-
nung vermieden werden. Begrünte 
Freiflächen wirken sich zudem positiv auf 
die Artenvielfalt und den Erhalt der natürli-
chen Bodenfunktionen aus. Eine zusätzliche 
Vollversiegelung ist daher unzulässig.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten zu belastende Flächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Aufgrund der gemeinsamen Leitungsinfra-
struktur der Grundstücke des Plangebietes 
und der angrenzenden Fernleitungs-Be-
triebsgesellschaft mbH sind die nachricht-
lich übernommenen Leitungen entspre-
chend für Versorgungsträger bzw. die Fern-
leitungs-Betriebsgesellschaft mbH zugäng-
lich zu halten.

Mit Leitungsrecht zuguns-
ten der Telekom Deutschland 
GmbH zu belastende Fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Im Baugebiet ist der Bereich der Telekom-
munikationslinien der Telekom Deutschland 
GmbH mit einem Leitungsrecht zugunsten 
der zuständigen Telekom Deutschland 
GmbH sowie ihren Rechtsnachfolgern und 
Bevollmächtigten zu belasten, um Ausbau, 
Wartung bzw. Störfallbehebung durch den 
Leitungsträger zu sichern.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Begrünung von Flachdächern und flach 
geneigten Dächern birgt lokalklimatische 
Vorteile durch das verminderte Aufheizen 
der Oberflächenmaterialien und vegetative 
Verdunstungskühle, was insbesondere die 
Umgebungstemperatur in sogenannten Tro-
pennächten und somit die Hitzebelastung 
senkt. Ferner hält ein begrüntes Dach 
Niederschlagswasser zurück, wodurch Nie-
derschlagswasserabflussspitzen bei Starkre-
genereignissen abgeflacht und somit die 
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Abwasserinfrastruktur entlastet werden 
kann.

Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Zur Sicherung des bestehenden grünen 
Charakters des Hangs wird eine Pflanzbin-
dung für besonders wertvolle Bäume fest-
gesetzt. Dies fördert die ökologische und 
landschaftspflegerische Integration der 
Nachverdichtung in die Umgebung.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. §  9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und LWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m § 9 Abs. 4 BauGB i.V. 
mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebiets.

Das Plangebiet wird im modifizierten Trenn-
system entwässert, das überschüssige Nie-
derschlagsmengen in den Mischwasserka-
nal leitet.

Für das Plangebiet ist ein Rückhaltevolu-
men von mindestens 50 Litern pro Quadrat-
meter abflusswirksamer Fläche zu schaffen. 
Dieses Volumen basiert auf der Bemessung 
der Retentionsanlagen gemäß der KOSTRA-
Regenspende, die eine Auftrittswahrschein-
lichkeit von 10 Jahren berücksichtigt. Das 
Rückhaltevolumen ist durch den Einsatz von 
Retentionszisternen, unterirdischen Spei-
cherstrukturen oder ähnlichen Anlagen zu 
realisieren.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m § 88 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 4 der 
Rheinland-Pfälzischen Landesbauordnung 
(LBO) gestalterische Festsetzungen getrof-
fen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern und damit ge-
stalterische Negativwirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild zu vermeiden, 
werden örtliche Bauvorschriften in den Be-
bauungsplan aufgenommen.

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie auf den Dächern ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit.

Einhausungen bzw. Standflächen für Müll- 
und Abfallbehälter, sowie Einfriedungen 
prägen maßgeblich das Orts- und Straßen-
bild, soweit sie öffentlich einsehbar sind. 
Um ein ansprechendes und nicht abschir-
mendes Erscheinungsbild zu gewährleisten, 
ist die festgesetzte Ausführung erforderlich.

Aufgrund der starken Topografie können im 
Zuge der Realisierung des Planvorhabens 
Geländemodellierungen in Form von Bö-
schungen, Abgrabungen, Aufschüttungen 
und Stützwänden erforderlich werden. Hier-
durch wird gewährleistet, dass die be-
stehende Topografie keine negativen Aus-
wirkungen auf das Planvorhaben haben 
wird und eine Absicherung des natürlichen 
Geländes in der ausreichenden 
Dimensionierung erfolgen kann.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen, wird auf das Regel-
werk zur nachzuweisenden Stellplatzzahl 
hingewiesen. 

Mit den getroffenen Festsetzungen fügt sich 
das Vorhaben harmonisch in die Umgebung 
und angrenzende Bebauung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 

Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich die Baufläche hinsichtlich Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie 
der überbaubaren Grundstücksflächen in 
die Umgebung und direkte Nachbarschaft 
(sowohl Wohnen, als auch Gewerbe) ein-
fügt.  Die Festsetzungen werden größten-
teils aus der bestehenden Bebauung aufge-
griffen. Hierdurch wird Konfliktfreiheit ge-
währleistet. Damit schließen die im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen inner-
halb des Plangebietes jede Form der Nut-
zung aus, die innergebietlich oder im direk-
ten Umfeld zu Störungen und damit zu Be-
einträchtigungen führen können. 

Aufgrund der nördlich gelegenen Bahnlinie, 
der B 41 und möglichen Emissionen seitens 
der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 
ist mit erhöhten Immissionswerten zu rech-
nen, die im schalltechnischen Gutachten 
untersucht wurden. Das schalltechnische 
Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die 
Planung ohne weitere Vorkehrungen schall-
technisch verträglich ist. Damit sind gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewähr-
leistet.

Über die bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen und die vertragliche Abstimmung 
mit dem Nachbargrundstück wird eine aus-
reichende Belichtung und Belüftung der 
einzelnen Grundstücke gewährleistet. 

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
die Wohnfunktion in der Stadt Idar-Ober-
stein gestärkt werden. Mit zu den wichtigs-
ten städtebaulichen Aufgaben von Kommu-
nen gehört die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Versor-
gung der Bevölkerung mit Wohnbaugrund-
stücken bzw. einem entsprechenden Ange-
bot von Wohnungen auf dem Immobilien-
markt.

Das Angebot sollte dabei vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-
dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-
gen.

Der bestehenden Nachfrage in Oberstein 
wird durch die Wiedernutzbarmachung in 
integrierter Lage Rechnung getragen.

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Stadt- 
und Landschaftsbilds

Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst. Die 
ortsbildprägenden Gebäude existieren be-
reits und die bauliche Entwicklung geht mit 
der Nutzungsintensivierung und Aufsto-
ckung einer innerörtlichen Fläche in integ-
rierter Lage einher. Ein Eingriff in die freie 
Landschaft wird auf diese Weise vermieden.

Das Plangebiet ist bereits vollständig von 
Bebauung bzw. Verkehrsflächen umgeben 
und bebaut. Die zulässige Bebauung fügt 
sich, den bauleitplanerischen Festsetzungen 
entsprechend,  harmonisch in die umliegen-
de Bebauungs- und Nutzungsstruktur ein. 

Die getroffenen Festsetzungen gewährleis-
ten hinsichtlich Art und Maß der baulichen 
Nutzung eine Bewahrung des Bestandes 
mit gewissen Entwicklungsmöglichkeiten, 
die eine Eingliederung in die bauliche Um-
gebung gewährleisten.

Das Maß der baulichen Nutzung, insbeson-
dere die Zahl der Vollgeschosse, ist an die 
Bestandssituation angepasst. Somit wird 
ein Einfügen in den Bestand erreicht. Die 
Festsetzung der überbaubaren Grundstücks-
flächen garantiert ausreichend Freiflächen 
auf den Grundstücken. Ferner tragen die 
Begrünungen im Plangebiet  bzw. der Erhalt 
von Bäumen dazu bei, dass keine negativen 
Auswirkungen auf das Stadtbild entstehen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft

Die Mischung aus Wohnen und Gewerbe 
führt zu einer Belebung der lokalen Wirt-
schaft. Urbane Gebiete erlauben eine dichte 
und vielfältige Nutzung als andere Bauge-
biete. Durch das schalltechnische Gutach-
ten wird nachgewiesen, dass die angren-
zenden Nutzungen nicht eingeschränkt 
werden.

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich weist durch die Lage 
am Rande des Stadtzentrums von Idar-
Oberstein mit starker Verkehrsbelastung 
und hoher Lärmdisposition, der teils begon-
nenen Räumung der Gebäude, ständigen 
Fahrzeug- und Fußgängerbewegungen 
auch im unmittelbaren Umfeld, sowie dem 
fast vollständig asphaltierten Plateaube-
reich eine starke Vorbelastung auf.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
sind die Lebensraumstrukturen des 
Plangebietes und der näheren Umgebung 
eingeschränkt, sodass der Geltungsbereich 
aktuell nur eine geringe ökologische Wer-
tigkeit für Tiere und Pflanzen besitzt. Auch 
hinsichtlich der Arten und Biotope sowie 
der biologischen Vielfalt ist der Geltungsbe-
reich geringwertig und beeinträchtigt. Das 
Gebiet hat keine besondere naturschutz-
fachliche oder ökologische Bedeutung. Bei 
der Beurteilung der Auswirkungen werden 
Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt (u. 
a. Rodungsfrist). Verstöße gegen § 44 
BNatSchG in Bezug auf artenschutz rechtlich 
relevante Tierarten sind somit nicht zu er-
warten. 

Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-
te – insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung – betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten.

Gem. § 13  a BauGB gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des Bebauungs-
planes zu erwarten sind, als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt. Ein Ausgleich 
ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs 

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt. 

Der neu entstehende Verkehr beschränkt 
sich auf den Anwohner-, Besucher- und An-
liegerverkehr der Gebäude. 

Die Erschließung erfolgt über die Hohl-
straße bzw. die Zufahrt der Fernleitungs-Be-
triebsgesellschaft mbH. Aufgrund der aus-
reichenden Dimensionierung kann der zu-
sätzlich entstehende Verkehr problemlos 
aufgenommen werden.

Auswirkungen auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in unmittelbarer 
Umgebung des Plangebietes bereits grund-
sätzlich vorhanden. Das Entwässerungskon-
zept von Ingenieurbüro Petry zeigt zudem 
den Rahmen für die weitere Detailplanung 
auf. Unter Beachtung der Kapazitäten und 
getroffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur als ordnungsge-
mäß sichergestellt zu erachten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken. 

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes / Starkregen 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Jedoch besteht bei Starkregenereignissen 
die Möglichkeit, dass überall Oberflächen-
abfluss auftritt. Dabei können sich in Mul-
den, Rinnen oder Senken höhere Wassertie-
fen und schnellere Fließgeschwindigkeiten 
entwickeln. Aus diesem Grund ist es wich-
tig, auch in der Detailplanung die örtlichen 
Oberflächenstrukturen und die gegebenen 
Bedingungen zu berücksichtigen. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Das Gebiet ist bereits stark versiegelt und 
im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es voraussichtlich sogar zu 
einer lokalklimatischen Aufwertung des Ge-
ländes. Zudem ist die Begrünung der flach-
geneigten und flachen Dächer geplant. 
Hiermit wird ein Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet und ökologisch orientiert geplant. 
Negative Auswirkungen auf die Belange 
des Klimas können ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, werden die Nutzbarkeit und der 
Wert der Grundstücke, auch der Grundstü-
cke im Umfeld, nicht in einer Art und Weise 
eingeschränkt, die dem Einzelnen unzumut-
bar ist. Vielmehr wird Planungsrecht zuge-
standen, wodurch die Fläche baulich nutz-
bar ist.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten. Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen und vertragliche Regelungen 
zwischen den Eigentümern getroffen, um 
das harmonische Einfügen in den Bestand 
zu sichern.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

• Schaffung von neuem Raum für Woh-
nen und Gewerbe im Rahmen der 
Nachverdichtung

• keine entgegenstehenden naturschutz-
rechtlichen und landesplanerischen Vor-
gaben, 

• bei Beachtung von Vermeidungs-
maßnahmen keine umweltschützenden 
Belange betroffen,

• keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes
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• keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes /
Starkregens 

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs; die Erschließung 
ist gesichert

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen den  
Bebauungsplan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewägt. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Stadt zu dem 
Ergebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.


